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Satzung des

Landesverbandes Autismus Mecklenburg-vorpommern e'v'

§ 1 Name und Sitz

(L) Der Verein führt den Namen ,,Landesverband Autismus Mecklenburg-Vorpommern e'V'

(2) Sitz des Vereins ist Rostock.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Zweck des vereins ist die unterstützung hilfsbedürftiger Personen mit Autismus, ihrer

Angehörigen sowie die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens'

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

o Aufklärung über die autistische Behinderung und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum

Thema Autismus'

o Aufbau und Förderung eines Netzwerkes aus bestehenden und sich zukünftig gründenden

SelbsthilfegruPPen

o Beratung und Hilfe für Autisten, Angehörige und Fachleute, die mit Menschen mit Autismus

arbeiten, Förderung des Austausches zwischen diesen Personenkreisen

o Schaffung und Betrieb eigener Einrichtungen, die dem unter (1) genannten Zweck dienen

o öffentlichkeitsarbeit zum Thema Autismus insbesondere durch die Herausgabe von Büchern,

Broschüren sowie Darstellungen in allen Medien

§ 3 Gemeinnützigkeit

(t_) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinntitzige und mildtätige Zwecke im Sinne

des Abschnitts "Steuerbegü nstigte Zwecke" der Abgabenordnung'

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Entstehende Auslagen können nach vorheriger

Abstimmung mit dem Vorstand nach Haushaltslage erstattet werden. Es darf keine Person durch

Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen

begünstigt werden.



{3a} Vereinsämter werden grurrdsätziich ei-rrenan':tlich ausgeübi' Bei Bederf können Vereinsärnter inr

Rahrnen der haushaitsrechtliche n i,/ögiichkeiter-r erirgeltlich auf cjer Grundiage eines Vertrages oder

gegen zahlurrg e!l1er Aufwaridsentsehädigur:g nach §3 Nr' 26a ESIG (Shrenamtspaursehale) ausgeübt

werden.
Die Entscheidung über eine entgeltlicire, vertnaglic[r geregeite vereinstätigkeit triffi die

Mlitgliederversamr.rrlung. Gleiches gilt fün r{ie vertragsinhalte und e!ie vei'tragsheendlgung"

{3b} zr.,in Durehfü[rrung ihrer Aufgaben kann den Landesverbancl MV e'v" eine Geschäftsstelle

unterharten unei eine{n) !_eiter/inr besteßlen. Dre r-eitumg wird vonr vorstand eingesetzt und ist wie alle

aRc{eren in der Geschäftsste!le Tätigen denr vorstand rechenschaftspflichtig. Zeictrnunrgsbefugnisse

regeit eler Vcrstand genräß §9 {4} gesondent'

(1)

§+

DerVereinwirdMiteliedim,,autismusDeutschlande.V.-BundesverbandzurFörderungvon
Menschen mit Autismus" mit Sitz in Hamburg

§ 5 Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft steht grundsätzlich jedem

Vereins verpflichtet.

frei, der sich der Satzung und den Zielen des

es ordentliches oder
Leistungen, haben aber

den Vorstand gewählt

werden.

(3) über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei einer Ablehnung ist dieser

nicht zur Mitteilung der Gründe verpflichtet

§ 6 Ende der Mitgliedschaft/Kündigung/Ausschluss aus dem verein

(tlDie tVtitgliedsclraft kann von beiden Seiten

hfionaten zurm Jahresende gekündigt wenden"

unter EinhalturTg einer Kündigungsfrist von drei

(2) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erheblichem Maße gegen

die vereinsinteressen verstoßen hat. über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung

durch Beschluss mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen'

§ 7 Vereinsorgane

Die Organe des Vereins sind

o dieMitgliederversammlung
o der Vorstand.

(2)lmAufnahmeantragmussdaszukünftigeMitgliederklären,ob
Fördermitglied werden möchte. Fördermitglieder erhalten die gleichen

in der Mitgliederversammlung kein Stimmrecht und können nicht in



§ 8 Mitgliederversammlung

(1) Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung

(2) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand mindestens einmal jährlich schriftlich unter
Einhaltung einer Einladungsfrist von 14 Tagen einzuberufen. Dabei ist die vom Vorstand
vorgeschlagene Tagesordnung einschließlich Beschlussvorlagen mitzuteilen. Sie ist außerdem
einzuberufen, wenn das lnteresse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von
mindestens einem Zehntel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom
Vorstand schriftlich verlangt wird.

(3) Dier Mitgliederversammlung beschließt über
o Die Wahl und Abwahl des Vorstandbs
o Die Genehmigung der Jahresrechnung (Kassenbericht)

o Die Entlastung des Vorstandes auf der Basis des Jahresberichtes
o Zwei Rechnungsprüfer (die nicht dem vorstand angehören dürfen)
. Über den Ausschluss von Mitgliedern
. Über die Höhe der Mitgliedsbeiträge
. Über Anträge auf Satzungsänderungen einschl. des Antrages auf Auflösung des Vereins.

(a! Dte Mltgliederuensamrniung wird won der/dem Vorsltzendem oder der/dem steliv.
Vonsitzendem, irm Venhimdenumgsfa!! won eimerm anderen Vorstandsmitglied geleitet.

Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung die Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden ordentlichen Mitglieder; Fördermitglieder
haben kein Stimmrecht (vgl. auch § 5 (2) dieser Satzung). Minderjährige ordentliche Mitglieder
werden durch ihre Eltern bzw. den Vormund, unter gesetzlicher Betreuung stehende Mitglieder
durch den/die Betreuer/in vertreten. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben dabei
außer Betracht.

Zur Anderung der Satzung ist eine Mehrheit von dreiVierteln der abgegebenen gültigen Stimmen
erforderlich.

Zur Anderuns des Zweckes des Vereins ist die Zustimmuns aller Mitglieder erforderlich; die
Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.

Die Abstimmung erfolgt offen, sofern nicht eine geheime Abstimmung durch Beschluss der
M itgliederversa m m I u ng gewü nscht wird. Eine Briefwa h I ist a usgeschlossen.

(8) Die von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse werden in einem protokoll
niedergelegt und von zwei Vorstandsmitgliedern, die bei der Sitzung anwesend waren,
unterschrieben.

(s)

(6)

(7)



§ 9 Vorstand

(1) Der Vorstand leitet den Verein und vertritt ihn gerichtlich und außergerichtlich in allen
Vereinsangelegenheiten. Er führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle damit verbundenen
Verwa ltungsaufgaben, insbesondere die

o Vorbereitung der Mitgliederversammlung sowie die Durchführung ihrer Beschlüsse

o Erstellung des Haushaltsplanes

o Rechnungslegung und Erstellung des Jahresberichtes

o Verwaltung des Vereinsvermögens

o Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern

(2) Der Vorstand umfasst wenigstens 3 Personen und kann bis zu 6 Personen urnfassen. Es gibt einen
Vorsitzende/n, einen stell. Vorsitzenden und einein Schatzmeister/in. Der Vorstand kann eine/n
weiteren Stellvertreter/in bestlmmen" ln diesem Fall legt er die Reihenfolge fest.

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so ergänzt sich der arntierende Vorstand bis

zur nächsten regulären Wahl des Vonstandes selbst"

Eie Mehrheit der Vorstandsrnitglieder, daruenter der/die Vorsitzende müssen Angehörige von

Mensehen ntit Autismus sein.

(3) Der Vorstand wird auf die Dauer von zweiJahren von der Mitgliederversammlung gewählt. Jedes
Mitglied des Vorstandes ist einzeln zu wählen. Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer
Vorstand gewählt ist. Eine Wiederwahl ist möglich.

{4l,_Zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung des Vereins gemäß § 26 BGB sEnd die/der
Vorsltzende, der/die Stellventreter und der Schatzmeister allein vertreturlgsbereclrtigt.

(4a) Abteilungs- bzw" frojektleiter sind nicht vertretungsberechtigt" Sie können vorn Vorstand zuv

Vorna hrne vo n Rechtsgeschäften bevollrnächtigt werden.

(5) Die Einberufung der Vorstandssitzungen wird durch die Geschäftsordnung geregelt.

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend ist.

(7)Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag
als abgelehnt.

(8) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Mitglieder des Vorstandes

dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.

(9) Über die Vorstandssitzungen und Beschlüsse des Vorstandes werden Protokolle geführt. Näheres

regelt die Geschäftsordnung.



{1Ü} EenVorstand gibt siefr eine Geschäftsordnung. Sie regelt u.a. die i}ber den §g (4)
hinar*sge[rencien Vertretungshefugn!sse und clie Gescträftstätigkeit zwischen den
\lo nsta ndshe ratu nge n 

"

{11}De*" Vorstail}d l<ann zu seiner tseratung Beisitzen und Arbeitsg!"uppen }:erufen.

§ 10 Mitgliedsbeitrag

I(1) Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich erhoben und ist bis zum 31"März
Geschäftsjahres an den Verein zu entrichten.

(2) Ein Mitglied, das der Verein nach dem 31. März eines Jahres aufnimmt, zahlt
Jahr einen anteiligen Jahresbeitrag. Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages
M itgliederve rsa m m I u ng.

des laufenden

für das laufende
entscheidet die

(3) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. Sind rnehnere lVtritglieder einer Familie
Vereinsmitglieder, so errnäßigt sicl'l der Eeitrag ah der 2. Person. Über die Höhe der Ernräßigung
entscheidet die lVlitgliederversarnmlung.

(41 Mitglieder, die mit der Zahlung ihrer Mitgliedsbeiträge im Verzuge sind, werden an ihre
Zahlungspflicht erinnert. Zahlungsunwilligkeit kann zum Ausschluss aus dem Verein führen.
Zahlungsunfähigkeit aufgrund einer Notlage führt a)r Stundung/Reduzierung der Beiträge,
ausnahmsweise auch zum Erlass. Die Entscheidung im Einzelfal!trifft derVorstand.

§ 11Auflösung des Vereins und Zweckwegfatt

(L) Wird gemäß den Bestimmungen dieser Satzung die Auflösung des Vereins beschlossen, so gelten
die/den Vonsitzende und die/der Stellvertreter(in), irn Venhinderungsfall ein weltenes
Vorstandsmitglied a!s die l-iquidatoren. Für die Durchführung ihrer Aufgaben gelten die
Bestimmungen der §§ 47 ff. BGB.

(2) Über die Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen.

(3) lm Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vereinsvermögen an den Verein" autismus Deutschland e.V. - Bundesverband zur Förderung von
Menschen mit Autismus" mit Sitz in Hamburg, der es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.



Diese satzungsänderung wurcle auf cjer lv4itgliecierversammiung arn 14.03.202CI beschlossen r-lncl trittr"nit Eintnagung !ns Vereinsregister in Kraft.

Rostock, den 14.ü3.202ü

?*ol- Cl--,i.v {^ro* ,k*n/,
4trl/v vcVt!ft.er^oc{

Birgit Oestreich
Uowc' />**.J.

Rosita Mewis


